
  

 

Schulhausordnung Schulhaus Bümpliz 
Stand: März 2024 

 

1 Den Anweisungen und Anordnungen der Lehrpersonen, der Hauswartschaft, des 
Reinigungsteams und der sonstigen Angestellten der Schule ist Folge zu leisten. 

2 Wir begegnen uns im und ums Schulhaus ruhig und respektvoll. Auf den Fluren 
wird ruhig gearbeitet. 

3 Das Schulhaus darf 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn betreten werden. 

4 
In den Pausen begeben sich die Schülerinnen und Schüler nach draussen. Es ist 
untersagt, das Schulareal während der Pausen zu verlassen. Die Pause am 
Nachmittag darf in Absprache mit den Lehrpersonen auch drinnen verbracht 
werden. 

5 
Zum eigenen und fremden Material ist Sorge zu tragen. Beschädigungen und 
Verschmutzungen sind sofort einer Lehrperson oder der Hauswartschaft zu 
melden. 

6 Fussball spielen und Schneeball werfen ist auf den dafür vorgesehenen Plätzen 
(roter Platz) gestattet. 

7 Im Schulhaus und auf dem Schulareal wird nicht auf den Boden gespuckt. 
Abfälle gehören in die dafür vorgesehenen Behälter. 

8 Kickboards, Rollerblades, Skateboards u.ä. dürfen im Schulhaus nicht benutzt 
werden. Sie werden draussen in einen Veloständer gestellt und abgeschlossen. 

9 Es darf weder aus den Fenstern hinausgeklettert oder -gesprungen noch etwas 
hinausgeworfen werden. 

10 Die Nutzung von Mobiltelefonen ist auf dem Schulareal und im Schulhaus 
verboten, auch in den Pausen. Sie bleiben ausgeschaltet und verstaut. 

11 Velo und Mofa fahren ist auf dem Schulareal nicht erlaubt. Velos und Mofas sind 
an den dafür vorgesehenen Orten abzustellen. 

12 Im gesamten Schulareal herrscht rund um die Uhr ein Rauch-, Dampf- und 
Suchtmittelverbot. 

13 Es ist verboten, Waffen und waffenähnliche Gegenstände in die Schule und auf 
das Schulareal mitzubringen. 

14 Die Kleiderregeln ergänzen diese Schulhausordnung. 

 
 


